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In einem Waldkindergarten sollen Naturverständnis und Um-
weltbewusstsein der Kinder gefördert werden. Dazu verbringen 
die Kinder und das pädagogische Personal den Vormittag und 
ggf. auch länger unter freiem Himmel. Zum Aufwärmen steht 
z.  B. ein Bauwagen, eine Blockhütte o.  ä. zur Verfügung, wo 
auch erforderliche Materialien, Kleidung etc. aufbewahrt wer-
den können. Die Kinder lernen ganzheitlich mit allen Sinnen, 
mit dem Körper und dem Ansprechen aller Ebenen der Wahr-
nehmung.
Neben den vielfältigen Möglichkeiten, birgt der Aufenthalt im 
Wald auch Gefahren und hygienische Risiken, denen alle Betei-
ligten angemessen begegnen müssen, z. B.:
	� Besondere Witterungsbedingungen und Geländeunregelmä-

ßigkeiten
	� Forstarbeiten
	� Insekten- und Zeckenstiche
	� Vergiftungsmöglichkeiten (Waldfrüchte und Pflanzenteile)
	� Infektionsmöglichkeiten (Wundstarrkrampf, Echinokokkose, 

Hantavirus-Infektion, FSME, Lyme-Borreliose)
	� Beschränkte hygienische Bedingungen

Jede Kindertageseinrichtung muss in einem Hygieneplan festle-
gen, wie die auf ihre Einrichtung zutreffenden Hygieneaspekte 
betriebsintern geregelt sind1. Das gilt auch für Waldkindergär-
ten.
Die nachfolgend aufgeführten Informationen dienen als Orien-
tierungshilfe, von der wichtige Verhaltensregeln und vorbeu-
gende Maßnahmen abgeleitet werden können.

Rahmenbedingungen
Zu den Rahmenbedingungen, die die Grundlage zum hygie-
nischen Verhalten, Infektionsschutz und Hilfeleistungen beim 
Aufenthalt im Wald bilden, gehören:
	� eine Möglichkeit sich aufzuwärmen (z. B. Bauwagen, Block-

hütte o. ä.)
	� die Festlegung eines „Schutzraumes“ für den Fall extremer 

Witterung
	� Kontakt zum Förster für Informationen über gefährliche Er-

eignisse (z. B. Baumfällarbeiten, Sturmbruch etc.)
	� ein Notfallplan und Erste-Hilfe-Ausbildung für das pädagogi-

sche Personal (alle 2 Jahre Auffrischung)2 
	� Kontakt zur Feuerwehr mit Brandschutzübungen (Abklärung: 

Gefährdungsbeurteilung, Brandschutzkonzept, Brandschutz-
ordnung)

	� die Einrichtung eines Notfallsammelpunktes/ggf. Rettungs-
punktes

	� die Information der Eltern und des Personals über mögliche 
Gefahren im Wald

Auch wenn die hygienischen Bedingungen beschränkt sind, 
muss der Infektionsschutz trotzdem sichergestellt werden.
Waldkindergärten unterliegen, wie andere Kindertageseinrich-
tungen auch, der infektionshygienischen Überwachung durch 
das Gesundheitsamt, incl. Meldepflicht und Wiederzulassungs-
regeln bei Infektionserkrankungen3.
Bei längeren, über den Vormittag hinausgehende Betreu-

ungszeiten sind ggf. zusätzliche Anforderungen zu erfüllen: 
Sanitäreinrichtung, warmes Mittagessen, ungestörte Schlaf-
möglichkeit in beheizbarer Schutzhütte/Bauwagen. Auf diese 
erweiterten Anforderungen wird in den nachfolgenden Hin-
weisen nicht Bezug genommen. Sie bedürfen einer besonderen 
Konzeption mit entsprechender Ausstattung und Regelungen.

Ausrüstung4

Die nachfolgende Auflistung von Ausrüstungsbestandteilen er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgeführt sind hier 
vor allem die Bestandteile, die zur Einhaltung wichtiger Hygiene-
regeln, Maßnahmen der Infektionsprävention und Hilfeleistung 
erforderlich sind:

Für das Personal:
	� Mobiltelefon
	� Erste-Hilfe-Material5 
	� Zeckenpinzette (o. ä.)6 
	� Wechselkleidung
	� isolierende Sitzunterlagen
	� Wasserkanister 
	� Flüssigseife
	� Handtücher
	� Desinfektionsmittel für die Hände und ggf. für Flächen (Aus-

wahl und Wirkbereich nach fachlicher Beratung, z. B. durch 
das Gesundheitsamt)

	� Toilettenpapier
	� Reinigungstücher
	� Ggf. Wickelmaterial7 
	� Spaten
	� Bestimmungsbuch für Giftpflanzen

Für die Kinder:
	� witterungsgerechte, geschlossene Kleidung (möglichst im 

„Zwiebel-Look“), Kopfbedeckung, langärmlig, langbeinig 
(Schutz vor Sonne und Zecken)

	� festes Schuhwerk
	� optimal: lange Hosen in die Socken stecken und helle Klei-

dung (für eine bessere Inspektion nach Zecken)
	� isolierende Sitzunterlage
	� Getränk möglichst ungesüßt, um Insekten nicht anzulocken
	� in der Wespenzeit möglichst auch kein süßer - oder Wurst-

Brotbelag

Verhaltensregeln8

	� Keine Waldfrüchte (Beeren, Gräser, Pilze, Fallobst) in den 
Mund stecken bzw. essen

	� Auf den Waldboden gefallene Nahrungsmittel werden nicht 
mehr verzehrt

	� Zahme Wildtiere, Kadaver, Kot, Gewölle etc. nicht anfassen
	� Vorsicht beim Umgang mit Mäusekot (Hantaviren!)9  

Sichtbar befallene Waldhütten o. ä. nicht betreten; beim Zu-
sammenfegen von Mäusekot mit zu erwartender Staubauf-
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wirbelung Atemschutzmaske (Feinstaubmaske Typ: FFP2) be-
nutzen, Staub vorher feucht binden.

	� Nach Waldaufenthalt Inspektion der Kinder und der Kleidung 
(bevorzugt helle Kleidung), regelmäßig zu Hause von den El-
tern durchgeführt (Zecken)

	� Vor dem Essen Händewaschen und mit Einmalhandtüchern 
oder personengebundenen Stoffhandtüchern (tägl. wech-
seln) trocknen

	� beim Kochen von Tee oder Gerichten nur frisch mitgeführtes 
Trinkwasser verwenden

	� Kein Wasser aus stehenden oder fließenden Gewässern trin-
ken

Händehygiene
Zum Händewaschen wird täglich frisches Trinkwasser in einem 
Kanister mitgebracht (z.  B. 10 Liter; mindestens ca. 500 ml/
Person/Tag; je nach Bedarf ggf. mehr). Der Kanister sollte täg-
lich entleert, trocknend zwischengelagert und am nächsten 
Tag frisch befüllt werden. Besser wären 2 Kanister im täglichen 
Wechsel. In der kalten Jahreszeit sollte das Wasser warm sein. 
Zum Abtrocken werden entweder Einmalhandtücher benutzt 
oder personengebundene Stoffhandtücher, die täglich frisch 
mitgenommen und bei mind. 60°C gewaschen werden.
Die Reinigung der Hände mit Wasser und Seife ist für Kinder und 
Personal notwendig:
	� vor dem Essen
	� vor dem Umgang mit Lebensmitteln
	� nach Toilettengang
	� nach Kontakt zu Tieren, Giftpflanzen, Pilzen etc.
	� bei stärkerer Verschmutzung

Toilettengang10 
	� Keine regelmäßige Erledigung der Notdurft im Freien in un-

mittelbarer Umgebung des üblichen Spiel- und Aufenthalts-
platzes

	� Wandernde Kinder können Waldtoilette benutzen
	� Abseitsgelegene Plätze ausweisen, an denen nicht gespielt 

wird
	� Fäkalien und Toilettenpapier mit Spaten vergraben (ggf. Hun-

detüte bei Dauerfrost, die als Abfall entsorgt wird)
	� In der Nähe von Wasserschutzgebieten ggf. Abklärung mit 

Wasserwirtschaftsamt (Waldtoilette muss außerhalb von 
Wasserschutzzonen I (mind. 10, unter bestimmten Voraus-
setzungen auch 20 m Abstand) und II (mind. 100 m Abstand) 
liegen; in Zone III bestehen keine Bedenken)11 

	� Ggf. Mitbenutzung einer bereitgestellten Personaltoilette 
durch die Kinder (siehe unten!)

	� Ggf. Bereitstellung einer Kompost- oder Campingtoilette 
(kein Plumpsklo!) mit saugfähigem Streumaterial  (bei Kom-
posttoilette gesonderte Urinableitung und dadurch Reduzie-
rung der Feuchtigkeit)  
Hinweis auf die Arbeitsschutzregeln zu Sanitärräumen 
für das Personal 
Um den Vorgaben der ASR A4.1 „Sanitärräume“ für die 
Beschäftigten annähernd gerecht zu werden, könnte für das 
Personal eine Komposttoilette oder mobile Toilettenkabine 
mit Handwaschgelegenheit bereitgestellt werden, die nicht 
weiter als 100 m vom Ausgangspunkt/Hauptaufenthaltsort 
entfernt bzw. innerhalb von 5 Min. erreichbar ist. Da die 
Toilette vom 15.10. - 30.04. beheizbar sein soll, wäre dies 
in diesem Fall z. B. über die Erreichbarkeit eines nahegele-

genen Gebäudes mit Sanitärraum realisierbar (z. B. Revier-
försterei).12 

Wickeln13 
Bei Kindern, die noch einnässen, besteht die Gefahr der Un-
terkühlung. Hier ist ggf. eine temperierte Unterkunft mit sepa-
ratem Wickelbereich erforderlich.
Das Wickeln darf nicht auf Flächen stattfinden, die zum Essen 
genutzt werden oder auf denen Lebensmittel vorbereitet wer-
den (zu empfehlen ist z. B. eine gesonderte Wickelauflage an 
der Wand zum runterklappen).
Hygienische Vorgaben beim Wickeln14: 
	� Einmalhandschuhe benutzen
	� korrekte Entsorgung der benutzten Windeln in Windeleimer 

(mit Deckel) oder verschließbarem Abfallsack
	� Desinfektion der Wickelunterlage/Benutzung von Einmalun-

terlagen
	� Unterwegs ggf. Wickeln im Stehen (Wickelausrüstung mit-

nehmen) 
	� Händedesinfektion nach Handschuhausziehen

Lebensmittelhygiene
Sollte Essen im Sinne einer Gemeinschaftsverpflegung angebo-
ten werden, müssten besondere lebensmittelhygienische An-
forderungen an Ausstattung, Organisation und Personal erfüllt 
werden. Z. B. müssen extra für die Zubereitung oder Portionie-
rung von Nahrungsmitteln vorhandene Arbeitsflächen leicht zu 
reinigen und ggf. desinfizierbar sein und die räumliche Anord-
nung so, dass Keimverschleppungen vermieden werden. Ggf. 
muss ein bestimmtes Flächendesinfektionsmittel vorgehalten 
und das Personal nach Infektionsschutzgesetz belehrt werden 
(sogenannte Erst- und Folgebelehrung zum Tätigkeits- und Be-
schäftigungsverbot). Bei so einem Verpflegungsangebot ist eine 
Beratung durch die Ämter für Lebensmittelüberwachung und 
Veterinärwesen zu empfehlen.

Ernährungsbildung und pädagogisches Kochen
Wenn Kinder an der Zubereitung von Nahrung vor Ort betei-
ligt werden (keine Gemeinschaftsverpflegung!), sollte im Vor-
feld eine Information an die Sorgeberechtigten stattfinden und 
deren Einverständnis eingeholt werden. Es dürfen nur gesunde 
Kinder teilnehmen. 
Das pädagogische Personal muss dabei die Kinder in die Ein-
haltung grundlegender Hygieneregeln anleiten unter Beachtung 
der „guten Hygiene-Praxis“.15 
Bei der Speisenzubereitung für Gemeinschaftsverpflegung 
(siehe oben unter Lebensmittelhygiene!) dürfen Kinder nicht 
beteiligt werden.

Impfschutz
Für Waldkindergartenkinder werden Impfungen empfohlen, die 
im Impfkalender der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Ro-
bert-Koch-Institut aufgeführt sind. Insbesondere sollte auf einen 
ausreichenden Impfschutz für Tetanus (Wundstarrkrampf) und 
ggf. FSME geachtet werden.16 Dazu ist ggf. eine Abklärung er-
forderlich, ob der Waldkindergarten in einem FSME-Risikogebiet 
liegt.

Hinweise zu verschiedenen Krankheitserregern, 
mit denen Kinder und Personal von Waldkin-
dergärten möglicherweise Kontakt haben
Detaillierte Informationen zu den Erregern, incl. Infektionsweg, 
Inkubationszeit, Symptomatik, Krankheitsverlauf, Schutzmaß-
nahmen etc. stehen online über die Internetseite des Bundes- 
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instituts für öffentliche Gesundheit (BIÖG) zur Verfügung.17 
Nachfolgend einige praktische Hinweise und Einschätzungshil-
fen: 

Fuchsbandwurm 

Die Erkrankung durch den Fuchsbandwurm ist eine sehr seltene 
Krankheit (Echinokokkose; Häufigkeit in Niedersachsen zwi-
schen 2015 - 2019: 1 -2 Fälle/Jahr).18

Zum Lebenszyklus: Der Fuchsbandwurm lebt im Darm des 
Fuchses (Endwirt; ggf. auch Hund/Katze), worüber die mikro-
skopisch kleinen Wurmeier mit dem Kot ausgeschieden werden.
Sein Larvenstadium durchläuft er in einem Zwischenwirt, meist 
in der Leber von Nagetieren (z. B. Feldmäuse) oder - als Fehl-
wirt - im Menschen.
Mäuse, die die Larven in sich tragen, werden vom Fuchs gefres-
sen, wachsen dort zu erwachsenen Fuchsbandwürmern und die 
Eier werden von dort wieder abgegeben.
Fuchsbandwurmeier werden vom Menschen über mit Fuchsaus-
scheidungen kontaminierte Erde, Sand etc. aufgenommen, ge-
langen dann in den Magen-Darm-Trakt, von wo aus sie die Leber 
befallen.
Nach Ergebnissen von bisher vorliegenden Risikostudien besteht 
ein erhöhtes Risiko für Besitzer von jagenden Hunden, die Wild 
töten, Besitzer von Hunden und (in geringem Ausmaß) Katzen, 
die unbeaufsichtigt in Wiesen und Wäldern herumlaufen kön-
nen und Mäuse fressen, Besitzer von unregelmäßig entwurmten 
Hunden und in der Landwirtschaft tätige Personen.
Kein erhöhtes Risiko besteht beim Essen von ungewaschenem 
Gemüse, Salat, Pilzen, und Waldbeeren19.
Beim Essen von Erdbeeren besteht ein leicht erhöhtes Risiko, da 
Erdbeerplantagen für Füchse gut erreichbar sind. Deshalb:
	� Erdbeeren vor dem Verzehr gut waschen!
	� Nach Kontakt mit Tieren, Erde, Sand etc. sind Hände gründ-

lich zu waschen. 
	� Füchse nicht berühren!
	� Keine offenen Müllbehälter oder Katzenfutter im Freien las-

sen (lockt Füchse an) 
	� Hunde und Katzen (Mäuse → Fuchsbandwurmeier) alle 3 

Monate entwurmen. 
	� Hunde können durch Schnüffeln im Wald Eier aufnehmen, 

deshalb nach Kontakt Händewaschen.

Herbstmilben 

Der Verursacher des Krankheitsbildes ist die Larve der Herbst-
milbe. Die Stiche führen zu einer juckenden Hautkrankheit, der 
sogenannten Trombidiose oder Erythema autumnale (auch: Ern-
tekrätze, Heukrätze).
Dabei besteht über 2 Wochen intensiver Juckreiz, der verzögert 
nach 24 h bis wenigen Tagen auftritt. Die Hauptaktivitätszeit ist 
im Spätsommer bis Herbst. Die Larven sammeln sich an den Spit-
zen von Gräsern (in Bodennähe, bei hoher Luftfeuchtigkeit) und 
werden vom potentiellen Wirt abgestreift (Nager, Kleinvögel). 
Nach heutigem Kenntnisstand übertragen Herbstmilben keine 
Krankheitserreger. Eine Behandlung des Juckreizes erfolgt ggf. 
mit Antihistaminika/Corticosteroiden. 
Vorbeugende Maßnahmen:
	� Bodenkontakt (sitzen, liegen auf befallenen Grünflächen) 

vermeiden
	� Einsatz von Repellentien
	� Dichtes Schuhwerk, lange Hosen

Zecken

Zecken werden vorwiegend in den Monaten März bis Oktober 
aktiv und halten sich bevorzugt in niedrigem Buschwerk, auf 

Sträuchern, Gräsern oder Farnen auf und werden von dort pas-
siv abgestreift. Da der Speichel einer Zecke eine betäubende 
Substanz enthält, bleibt ein Zeckenstich beim Menschen häufig 
unbemerkt. Der Stich erfolgt meist durch die kleinen Nymphen, 
die nur 1mm groß, daher schwer zu sehen sind.
Zecken können zwei in einem Waldkindergarten relevante Infek-
tionskrankheiten übertragen, nämlich die Frühsommer-Menin-
go-Enzephalitis (FSME) und die Lyme-Borreliose:

FSME
	� Das Virus kann sofort nach dem Zeckenstich übertragen wer-

den
	� Eine Schutzimpfung steht für Kinder ab dem 1. Lebensjahr 

zur Verfügung. Die Grundimmunisierung dafür muss dreimal 
gegeben werden. Damit ein langandauernder Schutz auf-
rechterhalten wird, muss die Impfung bei Kindern einmalig 
nach 3 Jahren und dann alle 5 Jahre aufgefrischt werden

	� FSME-Infizierte/-Erkrankte sind für andere nicht ansteckend
	� Keine Benachrichtigungspflicht an das Gesundheitsamt durch 

die Gemeinschaftseinrichtung

Lyme-Borreliose
	� Borrelien (Bakterien) werden erst einige Stunden nach Beginn 

des Blutsaugens übertragen, daher ist rechtzeitiges Entfernen 
wichtig

	� Impfung steht nicht zur Verfügung
	� Borrelien-Infizierte/-Erkrankte sind für andere nicht anstec-

kend
	� Keine Benachrichtigungspflicht an das Gesundheitsamt durch 

die Gemeinschaftseinrichtung

Maßnahmen zur Vorbeugung von Zeckenbefall  
und -stichen:
	� Tragen von geschlossener Kleidung
	� Nach Aufenthalt im Wald: Absuchen der Kleidung (helle Klei-

dung bevorzugen) und des Körpers (Haaransatz, hinter den 
Ohren, Hals, Nacken, Achseln, Ellenbeuge, Bauchnabel, Ge-
nitalbereich, Oberschenkelinnenseiten, Kniekehlen) 

	� Kleidung wechseln und auf 60°C erhitzen (Waschmaschine, 
Trockner)

	� Unterholz meiden
	� Zecken stechen an für sie geschützte Stellen (Bereiche mit 

eng anliegender Kleidung, z. B. Hüftbereich, unter dem Uhr-
armband)

Hinweise zur Zeckenentfernung:
Aus medizinischer Sicht sollte eine Zecke nach dem Stich so rasch 
wie möglich komplett entfernt werden, um das Risiko einer ze-
ckenübertragenen Infektion grundsätzlich zu reduzieren. Es wird 
empfohlen, mit den Sorgeberechtigten vorab eine schriftliche 
Vereinbarung zu treffen, ob sie mit der Zeckenentfernung bei 
ihrem Kind durch das pädagogische Personal einverstanden sind 
und/oder welche Schritte unternommen werden sollen.
Beim Entfernen sollten möglichst alle Teile der Zecke entfernt 
werden, um eine Entzündung zu vermeiden. Hierzu greift man 
die Zecke mit einer Pinzette oder einem speziellen Zeckenentfer-
nungsinstrument nahe der Hautoberfläche, also an ihren Mund-
werkzeugen (niemals am vollgesogenen Körper!) und zieht sie 
langsam und gerade aus der Haut. Die Zecke sollte dabei mög-
lichst nicht gedreht werden, und auf keinen Fall darf sie vor dem 
Entfernen mit Öl oder Klebstoff beträufelt werden. Dies würde 
das Tier unnötig reizen und könnte dazu führen, dass es seinen 
Speichel und somit mögliche Infektionserreger abgibt. Nach Ent-
fernung der Zecke ist eine sorgfältige Desinfektion der Wunde 
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Flöhe
Wenn Anzeichen von Flohbefall festgestellt wurden (z. B. durch 
streunende Hunde und Katzen), sollte eine gründliche Reinigung 
(ggf. Absaugen von Fußböden, Ritzen) aller möglichen Befallsor-
te in Schuppen, Terrassen, Hundehütten, Bauwagen, Bodenrit-
zen und sonstigen Schlaf-/Aufenthaltsplätzen von Wirtstieren 
(Hund, Katze, Vögel) durchgeführt werden. Ggf. ist ein Schäd-
lingsbekämpfer hinzuziehen. Bei Befall mit Vogelflöhen alle 
Nistkästen mit heißem Wasser reinigen. Falls Kontaktinsektizide 
verwendet werden, ist die Behandlung zu wiederholen, da die 
Floheier nicht abgetötet werden.

Eichenprozessionsspinner
Die Raupen des Eichenprozessionsspinners können durch ihre 
feinen Brennhaare gesundheitliche Beschwerden verursachen. 
Die Brennhaare enthalten ein Nesselgift und können bei Kon-
takt mit der Haut, den Augen oder den Atemwegen zu Juckreiz, 
Hautausschlägen, Augenreizungen sowie Husten- und Atem-
wegsbeschwerden führen. Die Haare können durch den Wind 
verbreitet werden und über längere Zeit wirksam bleiben.
Befallene Eichen sowie Raupen und Gespinste sollten nicht be-
rührt werden. Werden Raupen oder Gespinste des Eichenpro-
zessionsspinners entdeckt, sollten Kinder den Bereich meiden. 
Der Befall sollte der zuständigen Kommune, der Forstverwaltung 
oder dem jeweiligen Grundstückseigentümer gemeldet werden, 
damit die weitere Gefährdung beurteilt und gegebenenfalls ge-
eignete Maßnahmen veranlasst werden können. Nach einem 
möglichen Kontakt sollte die Kleidung gewechselt (möglichst 
bei 60 °C waschen) sowie Haut und Haare gründlich gereinigt 
werden. Bei stärkeren Beschwerden sollte ärztlicher Rat einge-
holt werden.
Weiterführende Informationen stellt das Niedersächsische Lan-
desgesundheitsamt (NLGA) zum Eichenprozessionsspinner be-
reit. 21

Infektionsschutzgesetz
Die Regelungen zu Belehrungs- und Meldepflichten und Tätig-
keits- und Aufenthaltsverboten, die sich aus § 34 Infektions-
schutzgesetz ergeben, sind auch in Waldkindergärten zu beach-
ten.22 
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